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Ihre Leistungen im Überblick

Auslandsreise-Krankenversicherung
Erstattet gemäß den Bedingungen die Kosten für akut notwendige ärztliche Hilfe
im Ausland:
– Medikamente, Arzt- und Krankenhauskosten;
– Krankenrücktransport, notfalls auch Rettungsflug, sofern medizinisch sinnvoll;
– Überführungskosten bei Tod

Reise-Notruf-Versicherung
Bietet Ihnen weltweite Soforthilfe bei Notfällen im Ausland: bei Krankheit, Unfall,
Tod, bei Verlust von Zahlungsmitteln oder bei Strafverfolgung. Unter einer zen-
tralen Rufnummer steht Ihnen die ELVIA Assistance-Notrufzentrale 24 Stunden
täglich zur Seite.

Allgemeine Bestimmungen

Versicherungsnehmer:
HOLIDAY LAND Franchise Management TC Touristik GmbH

Versicherte Personen (§ 1):
– Berechtigter Inhaber einer gültigen HOLIDAY LAND „Travel Card Easy“

und / oder „Travel Card Plus“ mit vereinbartem Versicherungsschutz 
(im Folgenden kurz „Travel Card“ genannt),

– ein weiterer mitreisender Erwachsener sowie
– mitreisende minderjährige Kinder unabhängig vom Verwandtschaftsver-

hältnis. (Volljährige Kinder sind mitversichert, sofern sie sich noch in
schulischer oder beruflicher Ausbildung befinden.)

Geltungsbereich (§ 2) & Versicherungsbeginn (§ 3):
– Der Versicherungsschutz beginnt für die versicherte Person am Tag der

Annahme des Kartenvertrages durch den Versicherungsnehmer und endet
mit der Kündigung des Kartenvertrages, spätestens jedoch zu dem auf der
Travel Card angegebenen Ablaufdatum.

– Der Versicherungsschutz besteht innerhalb des auf der Travel Card angege-
benen Gültigkeitszeitraums jeweils für alle über ein HOLIDAY LAND Reise-
büro gebuchten privaten Reisen im Ausland innerhalb eines Zeitraums von
maximal 31 Tagen ab Reisebeginn.

– Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die versicherte
Person einen ständigen Wohnsitz hat.

Erfordernis des Karteneinsatzes (§ 4):
Entfällt.

Obliegenheiten (§ 6, Nr. 4):
Gemäß Nr. 4 ist der private Charakter der Reise in geeigneter Weise nach-
zuweisen.

Auslandsreise-Krankenversicherung

Höhe der Kostenerstattung (§ 1, § 2 und § 3):
– Ohne Begrenzung, für schmerzstillende Zahnbehandlung und Reparaturen

von Zahnprothesen und Provisorien jedoch nur bis zu c 250,- je versicherter
Person und Versicherungsfall.

– Krankenhaustagegeld: c 31,- pro Tag

Selbstbehalt (§ 6):
Der Selbstbehalt entfällt.

Reise-Notrufversicherung

Höhe der Kostenübernahmeerklärung bei stationärer Behandlung (§ 2, Nr. 2 c):
c 15.000,-

Organisation und Erstattung der Mehrkosten bei Reiseabbruch und verspäteter
Rückreise (§ 5):
Bis zu max. c 2.500,- für die Erstattung der Mehrkosten für die Beförderung.

Höhe des Überbrückungsdarlehens (§ 6, Nr. 2 b):
c 2.000,-

Hilfe bei Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 6, Nr. 3):
Die ELVIA streckt Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten bis zu c 3.000,-
und, falls notwendig, Strafkaution bis zu c 15.000,- vor.

Kostenerstattung für Such-, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen nach einem
Unfall (§ 7):
c 3.000,-

Versicherungsbestätigungen
für die Inhaber einer HOLIDAY LAND „Travel Card Easy“ und / oder „Travel Card Plus“ mit vereinbartem Versicherungsschutz

Vertragsdaten

Die Vertragsdaten beziehen sich auf die Versicherungsbedingungen. 
Zusammen mit den Versicherungsbedingungen legen Sie den genauen Versicherungsumfang fest.

Versicherungsbedingungen

Allgemeine Bestimmungen zum Versicherungsschutz für Karten-Inhaber
(VB AB 08 KI)
Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 11 gelten für alle Versicherungen
einer vom Versicherungsnehmer herausgegebene Kunden- bzw. Kreditkarte. Der
Versicherungsnehmer hat für die in den Vertragsdaten genannten versicherten
Personen einen umfangreichen Versicherungsschutz auf der Grundlage der nach-
stehenden Bedingungen bei der ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft AG,
Ludmillastraße 26, D-81543 München, vereinbart. Die Prämie für diese Versiche-
rungen wird vom Versicherungsnehmer gezahlt.
§ 1 Wer ist versichert?
Versicherte Personen sind die in den Vertragsdaten genannten Personen oder der
dort bezeichnete Personenkreis. Die Wahrnehmung der Rechte aus dem Ver-
sicherungsvertrag steht der versicherten Person direkt zu.
§ 2 Welchen Geltungsbereich hat die Versicherung?
Der Geltungsbereich der einzelnen Versicherungssparten ist in den Vertragsdaten
festgelegt.
§ 3 Wann beginnt und wann endet die Versicherung?
Es gelten die in den Vertragsdaten genannten Regelungen.
§ 4 Ist der Einsatz der Kreditkarte als Zahlungsmittel für die Reise

Voraussetzung für den Versicherungsschutz?
Es gelten die in den Vertragsdaten genannten Regelungen.

§ 5 In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?
Nicht versichert sind, sofern in den Vertragsdaten nicht abweichend vereinbart,
1. Schäden durch Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Pandemien, Kern-

energie, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von hoher Hand sowie Schä-
den in Ländern, für welche das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausge-
sprochen hat;

2. Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;
3. Expeditionen.
§ 6 Was muss die versicherte Person im Schadenfall unbedingt

unternehmen (Obliegenheiten)?
Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu vermeiden;
2. den Schaden unverzüglich der ELVIA anzuzeigen;
3. das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen und der ELVIA jede

sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen. Zum Nachweis hat die
versicherte Person Original-Rechnungen und -Belege einzureichen, gegebe-
nenfalls die Ärzte – einschließlich der Ärzte der Mondial Assistance – von der
Schweigepflicht zu entbinden und es der ELVIA zu gestatten, Ursache und
Höhe des geltend gemachten Anspruchs in zumutbarer Weise zu prüfen;

4. in geeigneter Weise den Charakter der Reise gemäß Vertragsdaten nachzu-
weisen.

§ 7 Wann zahlt die ELVIA die Entschädigung?
Hat die ELVIA die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach festgestellt,
wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt.



§ 8 Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte
hat?

1. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung
bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die ELVIA über, soweit der versicher-
ten Person daraus kein Nachteil entsteht.

2. Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen Ersatzansprüche an
die ELVIA abzutreten.

3. Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen gehen der Ein-
trittspflicht der ELVIA vor. Die Eintrittspflicht besteht auch dann nicht, wenn für
das Risiko aus einem anderen Vertrag nachrangige Eintrittspflicht vereinbart
ist. Dies gilt insbesondere für die gesetzlichen Leistungen der Berufsgenos-
senschaft und anderer Sozialversicherungsträger.

Nimmt die versicherte Person unter Vorlage von Original-Belegen zunächst die
ELVIA in Anspruch, tritt diese in Vorleistung.
§ 9 Wann verliert die versicherte Person den Anspruch auf Versicherungs-

leistung durch Obliegenheitsverletzung und Verjährung?
1. Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist ELVIA von der Verpflichtung zur

Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung ist ELVIA berechtigt, die Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen.

2. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte Person zu
beweisen. Außer im Falle der Arglist ist ELVIA zur Leistung verpflichtet, soweit
die versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
von ELVIA ursächlich ist.

3. Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren, gerechnet ab
Ende des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und die versicherte
Person von den Umständen zur Geltendmachung des Anspruchs Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen.

§ 10 Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen?
1. Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und des Versiche-

rers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail).
2. Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt.
§ 11 Welches Gericht in Deutschland ist für die Geltendmachung 

der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag zuständig, 
welches Recht findet Anwendung?

1. Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person München oder der
Ort in Deutschland, an welchem die versicherte Person zur Zeit der Klage-
erhebung ihren ständigen Wohnsitz oder ihren ständigen Aufenthalt hat.

2. Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

Versicherungsbedingungen für die
Auslandsreise-Krankenversicherung für Karten-Inhaber
(VB RK 08 KI)
§ 1 Was ist versichert?
1. Versichert sind die Kosten

a) der Heilbehandlung
b) des Krankentransports
c) der Überführung bei Tod
bis zur vereinbarten Höhe gemäß Vertragsdaten bei auf der vorübergehenden
Reise im Ausland akut eintretenden Krankheiten und Unfällen.

2. Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die versicherte
Person einen ständigen Wohnsitz hat.

§ 2 Welche Kosten werden bei Heilbehandlung im Ausland erstattet?
1. Die ELVIA ersetzt die Aufwendungen für die im Ausland notwendige ärztliche

Hilfe. Dazu gehören die Kosten für
a) ambulante Behandlung durch einen Arzt;
b) Heilbehandlungen und Arzneimittel, die der versicherten Person ärztlich

verordnet wurden;
c) stationäre Behandlung im Krankenhaus einschließlich unaufschiebbarer

Operationen. Bei einer Frühgeburt werden (in Abweichung von § 1 VB AB
08 KI) auch die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbehandlungen des
neugeborenen Kindes bis zu einem Betrag von c 100.000,- übernommen;

d) den medizinisch notwendigen Krankentransport zur stationären Behand-
lung in das nächsterreichbare Krankenhaus im Ausland und zurück in die
Unterkunft;

e) medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Rollstuhls;
f) schmerzstillende Zahnbehandlung und Reparaturen von Zahnprothesen

und Provisorien bis zur in den Vertragsdaten vereinbarten Höhe.
2. Sofern in den Vertragsdaten nicht abweichend geregelt, erstattet die ELVIA die

Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der Transportfähigkeit, insgesamt
jedoch längstens bis zu 45 Tagen ab Beginn der Behandlung, sofern ein Rück-
transport bis zum Ende der versicherten Reise wegen Transportunfähigkeit der
versicherten Person nicht möglich ist.

3. Krankenhaustagegeld
Die versicherte Person erhält bei medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbe-
handlung im Ausland wahlweise anstelle von Kostenersatz für die stationäre Heil-
behandlung nach § 2, Nr. 1 c) ein Krankenhaustagegeld gemäß Vertragsdaten.

§ 3 Welche Kosten erstattet die ELVIA bei Krankenrücktransport 
und Überführung?

Die ELVIA erstattet
1. die Kosten für den medizinisch sinnvollen, ärztlich angeordneten Rücktran-

sport der versicherten Person in das dem Wohnort der versicherten Person
nächstgelegene geeignete Krankenhaus bis zur vereinbarten Höhe;

2. die unmittelbaren Kosten für die Überführung des verstorbenen Versicherten
zur Bestattung, wahlweise die unmittelbaren Kosten der Bestattung vor Ort bis
maximal zur Höhe der Kosten der Überführung.

§ 4 Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind zu beachten?
Kein Versicherungsschutz besteht für
1. Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maßnahmen, die ein

Anlass für die Reise sind;
2. Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maßnahmen, deren Not-

wendigkeit der versicherten Person vor Reiseantritt oder zur Zeit des Versiche-
rungsabschlusses bekannt war oder mit denen sie nach den ihr bekannten
Umständen rechnen musste;

3. Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlungen, Reparaturen
von Zahnprothesen und Provisorien hinausgehen;

4. Massagen- und Wellness-Behandlung sowie die Anschaffung von Prothesen
und Hilfsmitteln;

5. Behandlung von Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrankheiten sowie für
versuchten oder vollendeten Suizid und deren Folgen einschließlich Kranken-
rücktransport;

6. Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche und Schwangerschafts-
unterbrechungen und deren Folgen einschließlich Krankenrücktransport;

7. durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Behandlung
oder Unterbringung einschließlich Krankenrücktransport;

8. die Behandlung geistiger oder seelischer Störungen sowie Hypnose und
Psychotherapie einschließlich der hierfür verwendeten Arzneimittel und Kran-
kenrücktransport;

9. Verletzungen, die durch die aktive Teilnahme an Wettkämpfen von Sportorga-
nisationen und dem dazugehörigen Training verursacht wurden einschließlich
Krankenrücktransport.

§ 5 Was muss die versicherte Person im Schadenfall unbedingt
unternehmen (Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus, vor Beginn umfänglicher

ambulanter oder stationärer diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen
sowie vor Abgabe von Zahlungsanerkenntnissen unverzüglich Kontakt zur
Service- und Notrufzentrale aufzunehmen – die nachgewiesenen Kosten zur
Kontaktaufnahme erstattet ELVIA bis zu c 25,-;

2. ihrem Rücktransport oder der Rückführung in ihr Heimatland bei Bestehen der
Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn die Service- und Notrufzentrale den
Rücktransport nach Art der Krankheit und deren Behandlungsbedürftigkeit
genehmigt.

§ 6 Welchen Selbstbehalt trägt die versicherte Person?
Im Versicherungsfall trägt die versicherte Person den vereinbarten Selbstbehalt
gemäß Vertragsdaten.

Versicherungsbedingungen für die
Reise-Notruf-Versicherung für Karten-Inhaber
(VB RN 08 KI)
Hinweis:
Die ELVIA Assistance-Notrufzentrale ist mit der Durchführung der Leistungen aus
der Reise-Notruf-Versicherung beauftragt.
§ 1 Welche Dienste bietet die ELVIA?
1. Die ELVIA bietet der versicherten Person während der Reise in nachstehend

genannten Notfällen Hilfe und Beistand und trägt die entstehenden Kosten im
jeweils bezeichneten Rahmen. Die Deckungsprüfung bleibt ELVIA vorbehalten;
Dienstleistungen und Kostenübernahme-Erklärungen der ELVIA Assistance-
Notrufzentrale sowie die Beauftragung von Leistungsträgern beihalten grund-
sätzlich keine Anerkenntnis der Eintrittspflicht der ELVIA aus dem Versiche-
rungsvertrag gegenüber der versicherten Person.

2. Die ELVIA hat die ELVIA Assistance-Notrufzentrale damit beauftragt, für die ver-
sicherte Person die nachstehend genannten Dienstleistungen im 24-Stunden-
Service zu erbringen.

3. Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen in Not-
fällen unverzüglich Kontakt zur ELVIA Assistance-Notrufzentrale aufzunehmen.

4. Soweit die versicherte Person weder von der ELVIA noch von einem anderen
Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge beanspruchen kann, hat die
versicherte Person die Beträge innerhalb eines Monats nach Rechnungs-
stellung an die ELVIA zurückzuzahlen.

§ 2 Welche Hilfeleistung bietet die ELVIA Assistance-Notrufzentrale 
bei Krankheit und Unfall?

1. Ambulante Behandlung
Die ELVIA Assistance-Notrufzentrale informiert auf Anfrage über die Möglich-
keiten ärztlicher Versorgung und benennt, soweit möglich, einen Deutsch oder
Englisch sprechenden Arzt. Die ELVIA Assistance-Notrufzentrale stellt jedoch
nicht den Kontakt zum Arzt her.
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2. Stationäre Behandlung
Bei stationärer Behandlung der versicherten Person in einem Krankenhaus
erbringt die ELVIA Assistance-Notrufzentrale folgende Leistungen:
a) Betreuung

Die ELVIA Assistance-Notrufzentrale stellt bei Bedarf über ihren Vertragsarzt
Kontakt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und zu den
behandelnden Krankenhausärzten her; sie sorgt für die Übermittlung von
Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch informiert die
ELVIA Assistance-Notrufzentrale Angehörige der versicherten Person.

b) Krankenbesuche
Bei stationärer Behandlung der versicherten Person organisiert die ELVIA
Assistance-Notrufzentrale auf Wunsch die Reise für eine der versicherten
Person nahestehende Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und
zurück zum Wohnort. Die ELVIA übernimmt die Kosten der Beförderung bei
lebensbedrohender Krankheit der versicherten Person oder bei stationärer
Behandlungsdauer von mehr als 10 Tagen.

c) Kostenübernahme-Erklärung
Bei stationärer Krankenhausbehandlung gibt die ELVIA der versicherten
Person eine Kostenübernahme-Erklärung bis zur vereinbarten Höhe gemäß
Vertragsdaten. Diese Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leis-
tungspflicht. Die ELVIA übernimmt im Namen der versicherten Person die
Abrechnung mit dem zuständigen Kostenträger.

3. Krankenrücktransport
Sobald der Vertragsarzt der ELVIA Assistance-Notrufzentrale in Abstimmung
mit den behandelnden Ärzten vor Ort es für medizinisch sinnvoll erachtet und
entsprechend anordnet, organisiert die ELVIA Assistance-Notrufzentrale den
Rücktransport mit medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich
Ambulanz-Flugzeugen) in das dem Wohnort der versicherten Person nächst-
gelegene geeignete Krankenhaus.

§ 3 Beschafft die ELVIA Assistance-Notrufzentrale für die versicherte
Person notwendige Arzneimittel?

Die ELVIA Assistance-Notrufzentrale übernimmt in Abstimmung mit dem Haus-
arzt der versicherten Person die Beschaffung ärztlich verordneter Arzneimittel
und den Versand an die versicherte Person, soweit dies möglich ist. Die Kosten
der Präparate hat die versicherte Person innerhalb eines Monats nach Reiseende
an die ELVIA Assistance-Notrufzentrale zu erstatten.
§ 4 Welche Dienste leistet die ELVIA Assistance-Notrufzentrale bei Tod 

der versicherten Person?
Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die ELVIA Assistance-
Notrufzentrale nach dem Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland
oder die Überführung der verstorbenen Person zum Bestattungsort.
§ 5 Welche Leistungen erbringt die ELVIA Assistance-Notrufzentrale 

bei Reiseabbruch und verspäteter Rückreise?
1. Sofern in den Vertragsdaten vereinbart, organisiert die ELVIA Assistance-Not-

rufzentrale die Rückreise, wenn die versicherte Person die Reise nicht plan-
mäßig beenden kann, weil sie selbst, ihr Lebenspartner oder ein Angehöriger
von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen ist:
– Tod;
– schwere Unfallverletzung;
– unerwartete schwere Erkrankung.

2. Die ELVIA übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise
entstehenden Mehrkosten für die Beförderung, soweit in den Vertragsdaten
vereinbart.

3. Wenn die versicherte Person nicht erreicht werden kann, bemüht sich die
ELVIA Assistance-Notrufzentrale um einen Reiseruf. Die ELVIA übernimmt hier-
für die Kosten.

§ 6 Welche Dienste bietet die ELVIA Assistance-Notrufzentrale 
in sonstigen Notfällen?

1. Umbuchungen
Versäumt die versicherte Person ein gebuchtes Verkehrsmittel oder ergeben
sich Störungen bei den gebuchten Verkehrsmitteln, so ist die ELVIA Assistance-
Notrufzentrale bei Umbuchungen behilflich. Umbuchungskosten und erhöhte
Reisekosten trägt die versicherte Person. Auf Wunsch der versicherten Person
informiert die ELVIA Assistance-Notrufzentrale Dritte über die Änderungen des
vorgesehenen Reiseverlaufs.

2. Verlust von Reisezahlungsmitteln und Reisedokumenten
a) Kommt die versicherte Person in eine finanzielle Notlage, weil ihre Reise-

zahlungsmittel abhanden gekommen sind, stellt die ELVIA Assistance-
Notrufzentrale den Kontakt zur Hausbank her. Die ELVIA Assistance-Notruf-
zentrale unterstützt die Hausbank bei der Übermittlung des zur Verfügung
gestellten Betrags an die versicherte Person.

b) Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank innerhalb von 24 Stunden nicht
möglich, stellt die ELVIA der versicherten Person zur Überbrückung ein
Darlehen bis zur vereinbarten Höhe gemäß Vertragsdaten zur Verfügung.
Dieser Betrag ist innerhalb eines Monats nach Ende der Reise an die ELVIA
zurückzuzahlen.

c) Kommen Kreditkarten oder Euroscheck-/Maestrokarten abhanden, hilft die
ELVIA Assistance-Notrufzentrale bei der Sperrung der Karten. Die ELVIA
Assistance-Notrufzentrale haftet jedoch nicht für den ordnungsgemäßen
Vollzug der Sperrung und für etwaig entstehenden Vermögensschaden.

d) Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die ELVIA Assistance-Notrufzentrale
der versicherten Person bei der Ersatzbeschaffung. ELVIA erstattet die amt-
lichen Gebühren für die Ausstellung der verlorenen Reisedokumente.

3. Strafverfolgungsmaßnahmen
Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die ELVIA Assis-
tance-Notrufzentrale bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmet-
schers behilflich. Die ELVIA streckt Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten
und, falls notwendig, Strafkaution bis zur jeweils in den Vertragsdaten verein-
barten Höhe vor.
Die versicherte Person hat die verauslagten Beträge unverzüglich nach Rück-
reise, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten an die ELVIA zurückzu-
zahlen.

§ 7 Welche Kosten trägt die ELVIA bei Such-, Rettungs- 
und Bergungsmaßnahmen?

Die ELVIA leistet Ersatz bis zur in den Vertragsdaten vereinbarten Höhe für Such-,
Rettungs- und Bergungskosten, wenn die versicherte Person nach einem Unfall
gerettet oder geborgen werden muss, oder wenn die versicherte Person vermisst
wird und zu befürchten ist, dass ihr etwas zugestoßen ist.

Ergänzende Bestimmungen für alle Versicherungen

1. Hinweise nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Entsprechend den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) informie-
ren wir Sie darüber, dass im Schadenfall Daten zu Ihrer Person gespeichert
werden, die zur Erfüllung des Versicherungsvertrages notwendig sind. Zur Prü-
fung des Antrages oder des Schadens werden ggf. Anfragen an andere Versi-
cherer gerichtet und Anfragen anderer Versicherer beantwortet. Außerdem
werden Daten an den Rückversicherer übermittelt. Wir weisen darauf hin, dass
Ihre Einwilligung dazu über die Beendigung des Versicherungsvertrages hin-
ausgeht. Mit Ablehnung eines Antrages zum Vertragsabschluss endet die Ein-
willigung.

2. Beschwerden
Für alle Versicherungssparten ist bei Beschwerden die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistung aufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117
Bonn, zuständig.

Allgemeine Hinweise für den Schadenfall

Was ist in jedem Schadenfall zu tun?
Die versicherte Person hat den Schaden möglichst gering zu halten und nach-
zuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall geeignete Nachweise zum Schaden-
eintritt (z. B Schadenbestätigung, Attest) und zum Umfang des Schadens (z. B.
Rechnungen, Belege).

Wie verhalten Sie sich bei Krankheit, Verletzung oder anderen Notfällen
während der Reise? 
(Auslandsreise-Krankenversicherung, Reise-Notruf-Versicherung)
Wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten, insbesondere vor
Klinikaufenthalten, bitte unverzüglich an die ELVIA Assistance-Notrufzentrale,
damit adäquate Behandlung sichergestellt und notfalls der Rücktransport ver-
anlasst werden kann.
Für die Erstattung Ihrer vor Ort verauslagten Kosten reichen Sie bitte Original-
rechnungen und/oder -rezepte ein.
Wichtig:
Aus den Rechnungen müssen der Name der behandelten Person, die Bezeich-
nung der Erkrankung, die Behandlungsdaten und die einzelnen ärztlichen Leis-
tungen mit den entsprechenden Kosten hervorgehen. Rezepte müssen Angaben
über die verordneten Medikamente, die Preise und den Stempel der Apotheke
enthalten.
Ist die planmäßige Beendigung der Reise wegen unerwarteter schwerer Erkran-
kung oder schwerer Unfallverletzung nicht zumutbar, dann reichen Sie zur Er-
stattung von Kosten gemäß § 5 VB RN 08 KI bitte folgende Unterlagen ein:
– Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der Reiseteilnehmer

und des Reisepreises.
– Belege über zusätzliche Rückreisekosten und ggf. über die Kosten der Hin-

und Rückbeförderung einer Ersatzperson zur Fortführung der Reise.
– Schadennachweis, z. B. ärztliches Attest vom Arzt am Reiseort (mit Geburts-

datum, Krankheits- und Behandlungsbeginn und Befund) oder polizeiliche
Bestätigung eines Unglücksfalls und dergleichen.

Bitte richten Sie die Schadenmeldung mit den entsprechenden Nachweisen
und der Angabe der Nummer Ihrer HOLIDAY LAND Travel Card sowie Ihrer
vollständigen Anschrift unverzüglich an:
ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft 
Schadenabteilung 
Ludmillastraße 26 · 81543 München 
Telefon (0 89) 6 24 24 - 0  · Telefax (0 89) 6 24 24 - 2 22

Bei Notfällen während der Reise ist die ELVIA Assistance-Notrufzentrale 
24 Stunden täglich für Sie da:
Telefon +49 (0) 89 6 24 24 - 4 03 · Telefax +49 (0) 89 6 24 24 - 2 46
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